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Drucksache-Nr.: BV/0577/2017 

 
aus  öffentlicher Sitzung  

 

 
Einreicher: Schulze, Uwe 
Verantwortlich für die Umsetzung: 51 Jugendamt 
 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium Termin einstimmig J N E 

Jugendhilfeausschuss 20.09.2017     

 
 
Bezeichnung des TOP:  Verlängerung der Abgabefrist für die Förderanträge des 
Jugendclubs Linde , Dessauer Straße 79, 06749 Bitterfeld-Wolfen 
Derzeitiger Träger: MITNÄHE e.V., Carl-Schorlemmer-Ring 16, 06122 Halle 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Verlängerung der Abgabefrist für die 
Fördermittelanträge für das Jahr 2018 bis zum  31.12.2017. 
 
 
 
Sachdarstellung: 
  
Zum 01.01.2018 beabsichtigt der Träger MITNÄHE e.V., die Trägerschaft des Jugendclubs 
Linde abzugeben.  
 
Um dem neuen Träger die Antragstellung zu ermöglichen, wird um Zustimmung zur 
Verlängerung der Abgabefrist für Fördermittelanträge für das Jahr 2018  gem. Pkt. 5.1. der 
Richtlinie Jugendarbeit von ursprünglich 30.09.2017 auf 31.12.2017 gebeten.  
 
Die Zuständigkeit des Jugendhilfeausschusses ergibt sich aus § 71 Abs. 2 SGB VIII i.V.m. § 
5 der Satzung für das Jugendamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
Der Kreistag 

 



  Seite 2 von 2 

 

Finanzielle Auswirkungen:  
HH-Jahr    Produkt-/Sachkonto                   Betrag in EUR 
---                                    ---                                              --- 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: --- 
 
 
 
 

 

Unterschrift:  ________________   
   U. Schulze 
   Landrat    
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